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Fragenkatalog zur Vernehmlassung Biodiversitätsstrategie 

St.Gallen 2026–2033 (BDS SG 2026–2033) 

Name der Organisation  

  

Frage Antwort 

Wird die Biodiversitätsstra-

tegie 2026–2033 als Folge 

der Biodiversitätsstrategie 

2018–2025 grundsätzlich 

als sinnvoll angesehen? 

Ja, wir erachten die Fortführung angesichts der Biodiversi-

tätskrise als zwingend notwendig. Positiv ist, dass die Bio-

diversität in der Schwerpunktplanung 2025–2035 veran-

kert wurde. Entscheidend wird jedoch sein, dass diese Pri-

orität nun auch mit den erforderlichen finanziellen und per-

sonellen Ressourcen konsequent umgesetzt wird. 

Wird die Stossrichtung der 

BDS SG 2026–2033 als 

zweckmässig angesehen? 

Wir erachten die Stossrichtung grundsätzlich als richtig 

und nachvollziehbar, da sie zentrale Herausforderungen 

im Bereich Biodiversität aufgreift. Entscheidend wird je-

doch sein, dass die Ziele deutlich ambitionierter ausgestal-

tet und konsequent umgesetzt werden. 

Decken die Handlungsfel-

der und strategischen Ziele 

den aktuellen Handlungs-

bedarf angemessen ab? 

Wir erachten die Handlungsfelder grundsätzlich als sinn-

voll. Die Zielsetzungen sind jedoch insgesamt zu wenig 

ambitioniert. Angesichts der Dringlichkeit der Biodiversi-

tätskrise wären deutlich verbindlichere und höhere Ziel-

werte erforderlich. 

Werden die 18 Massnah-

men der BDS SG 2026–

2033 innerhalb der gege-

benen Rahmenbedingun-

gen als realistisch und 

wirksam eingeschätzt? 

Wir erachten die Massnahmen grundsätzlich als sinnvoll 

und fachlich gut abgestützt. Unter den gegebenen finanzi-

ellen und personellen Rahmenbedingungen bestehen je-

doch erhebliche Zweifel, ob sie in ausreichendem Umfang 

wirksam umgesetzt werden können. Dies wird auch in der 

Strategie selbst eingeräumt, die in Kapitel 5.3 auf finanzi-

elle Einschränkungen und daraus notwendige Prioritäten-

setzungen hinweist. 

Hat Ihre Organisation kon-

krete Vorstellungen, wie 

sie sich bei der Umsetzung 

von Massnahmen der BDS 

SG 2026–2033 beteiligen 

kann? 

Wir werden uns in unserer politischen Funktion konse-

quent für die Bereitstellung der notwendigen finanziellen 

und personellen Ressourcen einsetzen. Zudem werden wir 

uns im politischen Prozess aktiv für ein starkes Natur- und 

Landschaftsschutzgesetz engagieren. 
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Weitere Bemerkungen 

(bitte Kapitel und/oder Sei-

tenzahl angeben) 

 

 


